
Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Ich bescheinige, dass die in der nachstehenden Satzung der

Singulus Technologies Aktiengesellschaft

geänderten Bestimmungen mit dem durch die Hauptversammlung vom 25. Juli 2024, UVZ-Nr.
71 /2024, gefassten Beschluss über die Neufassung von §§ 5.2 und 5.3 der Satzung und die
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen
Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Johann Sebastian Schrag
Notar

Frnnkfurt::•in, den 6. August 2024~s
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SATZUNG
der

Singulus Technologies Aktiengesellschaft

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma und Sitz

I. I Die Firma der Gesellschaft lautet

Singulus Technologies Aktiengesellschaft.

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist in Kahl/Main.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

2.1 Gegenstand der Gesellschaft sind Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen,
Anlagen und Systemen, insbesondere im Bereich der Beschichtungstechnologie und
Oberflächenbehandlung, sowie damit in Zusammenhang stehende Geschäfte, Maßnahmen und
Dienstleistungen, einschließlich verschiedener Formen der Absatzfinanzierung.

2.2 Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen sowie Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer
Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken sowie
ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Sie kann ihre
Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz I bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 4 Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen

4.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

4.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der
Datenfernübertragung zu übermitteln.

II. Grundkapital und Aktien

§ 5 Grundkapital

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.896.527,00.

5.2 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18. Juli 2028 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
4.448.263,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 4.448.263,00 neuen,
auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2023/ I). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.

Die neuen Aktien können auch im Wege des mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1
AktG den Aktionären zum Bezug angeboten werden.
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Optionsrechten oder von
Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben
worden sind oder werden, ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte
bzw. nach Ausübung von Aktienlieferungsrechten oder der Erfüllung von Wandlungs­
oder Optionspflichten zustünde;

für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;

wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der anteilige Betrag der nach § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien am
Grundkapital der Gesellschaft zwanzig von Hundert (20 %) des Grundkapitals zum
Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister oder - sofern
dieser Betrag niedriger ist - zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung
nicht übersteigt.

Auf die vorstehende Begrenzung von 20 % sind diejenigen Aktien anzurechnen, die von der
Gesellschaft gegebenenfalls während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen einer
Barkapitalerhöhung neu ausgegeben oder nach Rückerwerb veräußert worden sind. Auf die
20 %- Grenze sind ferner Aktien anzurechnen, in Bezug auf die aufgrund von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß§ 221 Abs. 4 Satz 2i.V. m.§ 186 Abs.
3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen
ausgegeben worden sind, ein Options- oder Wandlungsrecht, eine Wandlungs- oder
Optionspflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2023/I
festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

5.3 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.448.263,00 durch Ausgabe von bis zu 4.448.263,00 auf
den Inhaber lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 bedingt erhöht (,,Bedingtes
Kapital 2024/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung
Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Singulus
Technologies Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft im Sinne von $ 18 AktG, an der die Singulus Technologies
Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % beteiligt ist, aufgrund der
von der Hauptversammlung vom 25. Juli 2024 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen
Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten
Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Singulus
Technologies Aktiengesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der
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Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Singulus Technologies Aktiengesellschaft
zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich
gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital oder einer anderen
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung
von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder
Wandlungsptlichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.
Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options­
oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ennächtigungszeitraums sowie im Fall
der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2024/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung
von Options- oder Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- oder
Wandlungsptlichten.

§ 6 Aktien

6.1 Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.896.527 Inhaberaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00.

6.2 Die Aktien lauten auf den Inhaber.

6.3 Die Fonn der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der
Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.

6.4 Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.

6.5 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60
AktG bestimmt werden.

Ill Der Vorstand

§ 7 Zusammensetzung und Geschäftsordnung

7.1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt
der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann einen
Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands
ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

7.2 Falls nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung erlässt, gibt sich der Vorstand durch
einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung
des Aufsichtsrates bedarf.

§ 8 Geschäftsordnung und Vertretung

8.1 Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung, der Beschlüsse der Hauptversammlung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.
Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss
anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen
werden dürfen.

8.2 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann die Vorstandsmitglieder
für den Fall der Mehrfachvertretung von den Beschränkungen des $181 BGB befreien.
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IV. Der Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung

9.1 Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.

9.2 Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden
Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die
Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Wahl des Nachfolgers
eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitglieds.

9.3 Es können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge
an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Das Amt des
Ersatzmitglieds erlischt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der mit einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst, ein neues
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

9.4 Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder können ihr Amt durch eine an den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Eine Amtsniederlegung aus wichtigem
Grund bleibt hiervon unberührt.

§ 10 Innere Ordnung des Aufsichtsrats

1 O. I Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die
Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung
stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine
kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates.

10.2 Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen
vorzunehmen.

I 0.3 Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen.

I 0.4 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Aufsichtsratsmitglieder an der
Beschlussfassung mitwirken. Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Aufsichtsratsvorsitzenden.

I 0.5 Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der
Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung.

§ 11 Vergütung des Aufsichtsrates

I 1.1 Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen für jedes volle
Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von
EUR 40.000. Die feste Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.

11.2 Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der
festen Vergütung.
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11.3 Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat
angehören oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat führen, erhalten
eine im Verhältnis der Zeit geringere feste Vergütung.

1 1.4 Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Bezüge entfallende
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

V. Hauptversammlung

§ 12 Ort und Einberufung

12.1 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen
Wertpapierbörse statt.

12.2 Die Hauptversammlung ist- soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig - mindestens dreißig
Tage vor dem Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der
Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die
Tage der Anmeldefrist (vgl. § 13 Ziff. 13 .1 Satz 1 der Satzung).

12.3 Der Vorstand kann vorsehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird
(virtuelle Hauptversammlung). Die Regelung dieses § 12 Abs. 3 gilt für zwei Jahre ab ihrer
Eintragung in das Handelsregister. Auf die virtuelle Hauptversammlung finden alle Regelungen
dieser Satzung für Hauptversammlungen Anwendung, einschließlich§ 14 Abs. 2, soweit nicht
das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist.

§ 13 Teilnahmebedingungen

13.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist angemeldet
haben. Die Anmeldung bedarf der Textform(§ 126b BGB). Die Anmeldung soll die Stückzahl
der Aktien angeben, mit denen die Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigt ist oder
aus denen Stimmrechte ausgeübt werden sollen.

13 .2 Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu reicht ein
Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf den gesetzlich
bestimmten Stichtag beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist zugehen.

13 .3 Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. ln der Einberufung kann eine
Erleichterung der Form bestimmt werden.

13.4 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der
Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dürfen (Briefwahl).

13.5 Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die Aktionäre
nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften an der Hauptversammlung auch ohne
Anwesenheit anderen Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und ihre Rechte ganz
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch
ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und
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Rechtsausübung nach Satz l zu treffen. Diese sind in der Einberufung der Hauptversammlung
bekannt zu machen.

13.6 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Versammlungsleiters, ist eine Teilnahme
an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet.

13.7 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
in Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen
Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer
die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand
möglich wäre.

§ 14 Vorsitz in der Hauptversammlung und Versammlungsleitung

14.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner
Verhinderung sein Stellvertreter.

14.2 Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände
der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Der
Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er
kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen
Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag festsetzen.

14.3 Die Hauptversammlung darf auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden.

§ 15 Beschlussfassung

15.1 Jede Aktie im Nennbetrag von EUR 1,00 gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

15.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den Fällen, in denen
das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert,
genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die
einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Bei Stimmengleichheit gilt, ausgenommen
bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt.

15.3 Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird,
findet eine Stichwahl unter den Personen statt, die die beiden höchsten Stimmenzahlen erhalten
haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das Los, das durch den Vorsitzenden zu ziehen ist.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 16 Jahresabschluss und Hauptversammlung

16. 1 Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht
innerhalb der maßgeblichen Fristen aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung dem
Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Entsprechendes gilt für den
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat
einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.

16.2 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat der
Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht
Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über die Entlastung des
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Vorstands und des Aufsichtsrates sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns und wählt
den Abschlussprüfer.

16.3 Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den
Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und
eines Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen.
Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig,
soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals
übersteigen würden.

VII. Schlussbestimmungen

§ 17 Sonstiges

17 .1 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung
betreffen. Dies gilt auch für die Anpassung der Satzung infolge einer Veränderung des
Grundkapitals.

17.2 Die mit der Gründung zusammenhängenden Gerichts-, Notar- und sonstigen Kosten trägt die
Gesellschaft bis zum Betrag von DM 3.000.

17.3 Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Singulus Technologies GmbH in
eine Aktiengesellschaft entstanden, wodurch das Grundkapital der Gesellschaft erbracht wird.
Die mit diesem Formwechsel zusammenhängenden Gerichts-, Notar- und sonstigen Kosten in
Höhe von ca. DM 100.000 trägt die Gesellschaft.
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